
Der Oberbürgermeister 
Dezernat, Dienststelle 
V/53/530/1 
 

Vorlagen-Nummer 

 2764/2014 

Freigabedatum  14.10.2014 
  

Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Neukonstituierung des Beirates der Forensischen Klinik Köln-Porz nach der Kommunalwahl 
2014 

Beschlussorgan 
Rat 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Der Rat beschließt, die folgend genannten Personen dem Landschaftsverband Rheinland für eine 
Benennung als Mitglieder des Forensikbeirates an der LVR-Klinik Köln vorzuschlagen. Die bisherigen 
vier Vertreterinnen und Vertreter des Gesundheitsausschusses und des Stadtbezirks Porz werden 
von den einzelnen Fraktionen bzw. der Bezirksvertretung Porz benannt. 

• Frau Henriette Reker  Beigeordnete für Soziales, Integration und Umwelt 

• Frau Charlotte Dahlheim  Gesundheitsamt 

• Herr Dr. Matthias Albers  Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft 

•      

•      

•      

•      

•     Vertreter/in des Stadtbezirks Porz 

• Frau Eva Szynaka  Bürgerin der Wasserturmsiedlung 
 
Alternative: 
Der Rat beschließt, von seinem ihm gemäß § 4 Abs. 3 Maßregelvollzugsgesetz (MRGV) zustehenden 
Recht auf Benennung von bis zu 12 Mitgliedern keinen Gebrauch zu machen. 
 

Bezirksvertretung 7 (Porz) 21.10.2014 

Gesundheitsausschuss 04.11.2014 

Rat 13.11.2014 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung 
Nach der am 25.05 2014 erfolgten Kommunalwahl ist gem. § 3 der Geschäftsordnung für die Beiräte 
der Forensik bei den LVR-Kliniken vorgesehen, dass der Forensikbeirat analog der Wahlzeiten der 
Kommunalvertretungen neu gebildet wird. Dies bedeutet, dass auch der Forensikbeirat an der Foren-
sischen Klinik Köln-Porz neu zu konstituieren ist. 

Die Bestellung der Mitglieder für den Forensikbeirat in Köln erfolgt durch den zuständigen Kranken-
hausausschuss der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland. 
Die LVR-Klinik hat nun mit Schreiben vom 08.08.2014 darum gebeten, dass die Stadt Köln von ihrem 
Recht auf Benennung von bis zu 12 Mitgliedern des Beirates Gebrauch macht. Der LVR wird selbst 
weitere Mitglieder benennen. 
Die erste Sitzung des zuständigen Krankenhausausschusses wird voraussichtlich im November / De-
zember 2014 terminiert, so dass um eine zeitnahe Benennung gebeten wird. 
 
§ 2 der Geschäftsordnung für die Beiräte an den LVR-Kliniken sieht vor, dass den Beiräten Personen 
aus der Standortgemeinde, der Landschaftsversammlung Rheinland, der für den Standort zuständi-
gen Kreis-Polizeibehörde, der örtlichen Arbeitnehmervertretung, des Präsidenten des Justizvollzug-
samtes Rheinland, der örtlichen Medien, der örtlichen Wohlfahrtsverbände, der psychosozialen Ar-
beitsgemeinschaft und der Nachbarschaft angehören sollen. Die Mitglieder sollen möglichst Einwoh-
ner der jeweiligen Gemeinden sein (s. Anlage). 

Von der Stadt Köln wurden für die vergangene Wahlperiode 2009-2014 folgende Personen für den 
Forensikbeirat benannt: 

• Frau Marlis Bredehorst Gesundheitsdezernat 
• Herr Dr. Herbert Berger Gesundheitsamt 
• Frau Eva Dorgeloh Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft 
• Herr Michael Paetzold SPD-Fraktion  
• Frau Claudia Evert CDU-Fraktion  
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• Herr Arif Ünal Fraktion Bündnis90/Die Grünen  
• Herr Stefano Ragogna Fraktion der Freien Demokratischen Partei  
• Herr Willi Stadoll Bezirksbürgermeister Porz 
• Frau Eva Szynaka Bürgerin der Wasserturmsiedlung 

 

Hinsichtlich der Bürgerin, die die Nachbarschaft vertritt, wird die personelle Kontinuität gewahrt. Die 
fachliche Kontinuität der Verwaltungsvertreter/innen wird ebenfalls gewährleistet. 
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